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1. Verfahrensschritte und Beteiligung
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Verfahrensschritte
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Betroffenenbeteiligung

26.09.2019- öffentliche Informationsveranstaltung (schriftliche 
Einladung der betroffenen Eigentümern, Ankündigung der 
Veranstaltung auf der Internetseite der Stadt sowie im Amtsblatt)

11.12.2019- Akteursrundemit Institutionen und größeren 
Eigentümern im Quartier - Wissensaustausch zu 
Handlungsbedarfen und aktuellen Vorhaben, Planungen und 
Entwicklungsabsichten

Beteiligung der Öffentlichkeit (öffentliche Auslegung, Online-
Veröffentlichung) des Berichtsentwurfes vom 19.09.2020 -
20.10.2020(30 Tage gemäß § 3 BauGB)

14.01.2021- öffentliche Online-Veranstaltung(Vorstellung VU, 
rechtliche Aspekte zur Verfahrenswahl, Berechnung 
Ausgleichsbeträge)

weitere Einzelgesprächemit Betroffenen und Eigentümern            
(z.B. am 12.11.2020)
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2. Sanierungsziele und Maßnahmen
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Nachhaltige Weiterentwicklung des zwischen Bahnhof und Zentrum gelegenen Gründerzeitquartiers 
αYŀǊǊŜŜά Ƴƛǘ ǎŜƛƴŜǊ ǾƛŜƭŦŅƭǘƛƎŜƴ bǳǘȊǳƴƎǎǎǘǊǳƪǘǳǊ ǳƴŘ ǎŜƛƴŜǊ ƎǊƻǖŜƴ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ 
Innenstadtentwicklung

Sicherung und Qualifizierung des Quartiers als attraktive, zentrale Wohnlage 
am Bahnhof für alle Generationen mit attraktiver Anbindung in den 
Metropolraum

Übergeordnete Zielsetzungen 

Erhalt und Weiterentwicklung der urbanen Vielfalt durch eine verträgliches 
Miteinander von Wohnen, Gewerbe, Dienstleistung, Kultur und Soziales sowie 
durch die Stärkung zentraler Einrichtungen von übergeordneter Bedeutung

Sicherung des gründerzeitlichen Erscheinungsbildes und Aktivierung der
Industriebrachen und zukunftsfähige Nachnutzung der erhaltenswerter 
Bausubstanz als wichtige Zeugnisse der Luckenwalder Industriegeschichte
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ÅWeitestgehende Erhaltung der baulichen und funktionalen Mischung

ÅWeitestgehende Erhaltung und Sanierung der historischen, prägenden sowie der 
erhaltenswerten gewerblichen Bausubstanz, Wahrung ihres bauzeitlichen 
Erscheinungsbildes

Å Aktivierung von Brachflächen und Beseitigung von brachgefallenen Gebäuden für eine 
wohngebietsverträgliche Nachnutzung (z.B. für Neubaubebauung) unter 
Berücksichtigung der baustrukturellen Eigenarten des Quartiers

Å Erhalt und Weiterentwicklung der gründerzeitlichen Blockrandbebauung

Å Kleinteiliger Rückbau von nicht mehr benötigten Gebäude und Gebäudeteilen sowie 
Flächenentsiegelungzur Verbesserung der Wohn- und Nutzungsqualität der 
Grundstücke

Å Klimaangepasste Quartiersentwicklung 

Sanierungsziele ςQuartiersstruktur
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ÅWeitere Qualifizierung und Aufwertung der Wohnungsbestände im Sinne einer 
generationsgerechten Bestandsanpassung und Schaffung zielgruppenorientierter 
Angebote (Seniorenwohnen,für Familien, Mid-Agerund Selbstnutzer, für 
Metropolraum-Pendler) durch Altbauaktivierung und Neubebauung durch 
Aktivierung von Flächenpotenzialen

Å Einbindung in eine gesamtstädtischen Marketing-Strategie (Stichwort: besondere 
²ƻƘƴƭŀƎŜƴ κ ²ƻƘƴǳƴƎǎŀƴƎŜōƻǘŜ ƛƴ .ŀƘƴƘƻŦƴŅƘŜ Ƴƛǘ αLƴŘǳǎǘǊƛŜŎƘŀǊƳŜάΣ tƭŀǘȊ ŦǸǊ 
mehr als nur Wohnen)

Å Sicherung des preisgünstigen, zentralen Wohnraums

Å Aufwertung und Qualifizierung des Wohnumfeldes, insbesondere im Bereich des 
Geschosswohnungsbaus

Å behutsame Integrationnicht störender, kleinteiliger gewerblicher Strukturenzur 
Stärkung der historisch gewachsenen Nutzungsmischung aus Wohnen und Arbeiten  

Sanierungsziele ςWohnen+
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Å Aufwertung der (gründerzeitlichen) Straßenräumeunter Berücksichtigung ihrer 
jeweiligen bauzeitlichen Prägung  und ihrer unterschiedlichen Funktionen und 
Charakteristika sowie Herausarbeiten verbindender Gestaltelemente und 
Verbesserung der Aufenthaltsqualität

Å Aufwertung der öffentlich nutzbaren und prägenden Freiräume im Sinner einer 
besseren Funktions- und Gestaltqualität und Ergänzung von Grüninfrastruktur (v.a. 
Neupflanzung von Straßenbäumen, Ergänzung öffentlicherFreianlagen / Plätze, 
Spielplatz, Mauerbegrünung,)

ÅWeitere Vernetzungmit den umliegenden Quartieren zur Verbesserung der 
Erreichbarkeit und der stadträumlichen Integration

Å Baurechtliche Regelung für die Freiflächennutzung / Wegenutzung im Volltuchgelände 

Sanierungsziele ςÖffentlicher Raum
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Å Quartier am Bahnhof  mit Vorreiterrolle für die Förderung nachhaltiger Mobilität

Å Stärkung des Umweltverbundes - besonderer Berücksichtigung der Belange des Fuß-
und Radverkehrs und aktueller Mobilitätstrends

Å Herstellung der Barrierefreiheit

Å flächendeckende Verkehrsberuhigung 

Å mehr Aufenthaltsqualität, auch in den öffentlichen Straßenräumen

Å komfortable Wegeverbindungen für Radfahrer, Rollerfahrer usw.

Å mehr (Rad)Abstellmöglichkeiten

Å teilräumlich Straßenraum neu denken und ggf. Aufhebung der klassischen 
Straßenraumgliederung zugunsten von nachhaltigen Mobilitätsformen und 
Aufenthaltsqualität  

Sanierungsziele ςMobilität
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Maßnahmen-Übersicht
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3. Wahl des Sanierungsverfahrens
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Zahlreiche städtebauliche 
Missstände und 
Handlungserfordernisse
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Stadtraumwirksame Brachen / Altlasten

Beispiel: 
Industriebrache 
Beelitzer Straße 32
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Städtebauliche Missstände mit großem Handlungsbedarf

Beispiel: Industriebrache Beelitzer Straße 9
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Fehlgenutzte / brach liegende Grundstücke mit hoher Versiegelung und Altlasten

Beispiel: Industriebrache Puschkinstraße
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Leerstand, Sanierungsbedarf und öffentlicher Raum mit Aufwertungsbedarf

Beispiel Grabenstraße
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Vielfältige Substanz- und Funktionsschwächen (gem. § 136 BauGB)

Å Industriebrachen, ruinöse Baustruktur, Altlasten und teilräumlich Vandalismus

Å städtebauliche Störungen und Brüche durch Lücken, Brachen und Fehlnutzungen sowie 
Nutzungsunverträglichkeiten

Å teilräumlicher Sanierungs- und Instandsetzungsbedarf der gründerzeitlichen 
Baustruktur sowie der sozialen Infrastruktur 

Å teilräumlich erheblicher Neuordnungsbedarf(ungeordnete Grundstücke, 
Grundstückserschließung)

Å Zustandsmängelim öffentlichen Straßenraum (u.a. Oberflächenschäden, fehlende 
Barrierefreiheit, veraltete Beleuchtung usw.)

Å Funktionale und gestalterische Defizite in der öffentlich nutzbaren Grüninfrastruktur 
sowie im Wohnumfeld, fehlende öffentliche Freiraumangebote

Å Anpassungsbedarfim Wohnungsangebot

Å Komplizierte Eigentumsverhältnisse und baurechtlicher Regelungsbedarf 

Å z.T. unzureichende energetische Ausstattung und Beschaffenheit der Gebäudesubstanz 
und des Quartiers in Bezug auf übergeordnete Ziele des Klimaschutz- und 
Energiekonzeptes  

Å Tendenz zu sozialräumlichen Problemlagen (Schwerpunkt Volltuchviertel)
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Empfehlung Sanierungsverfahren

Voraussetzungen für die Durchführung einer städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen sind gegeben.

Für eine zügige und effektive Durchführung der Sanierung des Teilraum
αYŀǊǊŜŜά ƛǎǘ die Anwendung ŘŜǎ αƪƭŀǎǎƛǎŎƘŜƴ {ŀƴƛŜǊǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴǎά 
einschließlich der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der 
§§152-156a BauGB erforderlich. 
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Was sind besondere sanierungsrechtliche Vorschriften und worauf zielen sie ab?

Ziel dieser besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften ist es, dass

Bodenwertsteigerungenim Sanierungsgebiet,die durch die Aussicht auf die

Sanierung,ihre Vorbereitungoder Durchführungentstehen,zur Finanzierungder

Sanierungskostenherangezogen werden. Das bedeutet, dass Eigentümer

sogenannteAusgleichsbeträgezahlenmüssen.

Zudemsoll bei der Notwendigkeitvon Grunderwerbdurch den Sanierungsträger

(um die Ziele und Zweckeder Sanierungumsetzenzu können)gesichertwerden,

dass die Erwerbskosten auf die sanierungsunbeeinflussten Verkehrswerte

begrenzbarsind.
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Was sind besondere sanierungsrechtliche Vorschriften und worauf zielen sie ab?

§ 153 Abs. 1 BauGB ςNichtberücksichtigung sanierungsbedingter Grundstückswerterhöhungen bei der 
Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen,

§ 153 Abs. 2 BauGB ςPreiskontrolle, d.h. keine Genehmigung eines Kaufvertrages 
(§ 14 BauGB), wenn der Kaufpreis über den sanierungsunbeeinflussten Verkehrswert der Sanierung 
liegt,

§ 153 Abs. 3 BauGB ςErwerb eines Grundstücks durch die Gemeinde nur zum 
αǎŀƴƛŜǊǳƴƎǎǳƴōŜŜƛƴŦƭǳǎǎǘŜƴ" Verkehrswert,

§ 153 Abs. 4 BauGB ςVerkauf eines Grundstückes durch die Gemeinde nur zum Neuordnungswert,

§ 153 Abs. 5 BauGB ςBemessung der Einwurfs- und  Zuteilungswerte in der 
Sanierungsumlegung,

§ 154 ff. BauGB ςErhebung von Ausgleichsbeträgen beim Abschluss der Sanierung), in Verbindung mit 
dem Wegfall der jeweiligen landesrechtlichen Beitragspflicht (KAG) zur Mit-Finanzierung von 
Erschließungsanlagen,

§ 155 Abs. 3 BauGB ςNicht-Erhebung von Ausgleichsbeträgen bei geringfügiger Bodenwerterhöhung / 
bei zu hohem Verwaltungsaufwand (Abgleich Kosten-Nutzen),

§ 156a BauGB ςÜberschussverteilung an die Eigentümer in einem Sanierungsgebiet für den Fall, dass 
nach Durchführung der Sanierungsmaßnahme die Ausgaben geringer waren als die Einnahmen 
(Ausgleichsbeträge).
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.ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜǎ αƪƭŀǎǎƛǎŎƘŜƴ {ŀƴƛŜǊǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴǎά

Die Entscheidung über das Sanierungsverfahren muss aufgrund der 
Beurteilung der vorgefundenen städtebaulichen Situation und des sich 
abzeichnenden Sanierungskonzeptesgetroffen werden. 

Maßstab für die Entscheidung der Kommune, ob das klassische oder das 
vereinfachte Verfahren durchgeführt wird, ist die Erforderlichkeit der 
αōŜǎƻƴŘŜǊŜƴ sanierungsrechtlichen VorschriftenάΦ

Folgende Sachverhalte gilt es zu prüfen: 

Ist im Zuge der Sanierungsmaßnahme mit Bodenwertsteigerungen zu 
rechnen, die geplanten Neuordnungsmaßnahmen in Hinblick notwendigen 
gemeindlichen Grunderwerb (auch Zwischenerwerb) erschweren?

Profitieren die Eigentümer im Quartier von den Sanierungsmaßnahmen 
(insbesondere mit Blick auf Bodenwertsteigerungen)?
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.ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜǎ αƪƭŀǎǎƛǎŎƘŜƴ {ŀƴƛŜǊǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴǎά

αhō ǎŀƴƛŜǊǳƴƎǎōŜŘƛƴƎǘ .ƻŘŜƴǿŜǊǘŜǊƘǀƘǳƴƎŜƴ Ȋǳ ŜǊǿŀǊǘŜƴ ǎƛƴŘΣ ǊƛŎƘǘŜǘ ǎƛŎƘ ƴŀŎƘ ŘŜƴ 
Grundsätzen und Kriterien, die für die Wertermittlung von Grundstücken anzulegen sind. 
Entscheidend sind die Lage, die Nutzbarkeit und die Beschaffenheit eines Grundstücks. 
Dabei sind die Verbesserung der Art und des Maßes der möglichen baulichen Nutzung
eines Einzelgrundstückes ebenso wie die Funktionsverbesserung innerhalb des gesamten 
Sanierungsgebietesvon Bedeutung. Sanierungsbedingte Wertsteigerungen der im 
Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke ergeben sich vor allem aus der rechtlichen und 
ǘŀǘǎŅŎƘƭƛŎƘŜƴ bŜǳƻǊŘƴǳƴƎ ŘŜǎ {ŀƴƛŜǊǳƴƎǎƎŜōƛŜǘǎΦά 
Spannowsky/ UechtritzΣ α.ŀǳƎŜǎŜǘȊōǳŎƘ YƻƳƳŜƴǘŀǊάΣ оΦ !ǳŦƭŀƎŜ aǸƴŎƘŜƴΣ нлмуΣ § 142, Rn59.1
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.ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ ²ŀƘƭ ŘŜǎ αƪƭŀǎǎƛǎŎƘŜƴ {ŀƴƛŜǊǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴǎά

Die benannten Sanierungsziele und Maßnahmen zielen auf eine 
Verbesserung von Art und Maß der baulichen Nutzung und einer 
allgemeinenFunktionsverbesserung im Gebiet Karree ab.

Bodenwertsteigerung als Erschwernis für Grunderwerb sind zu erwarten

angemessene finanzielle Beteiligung aller drei Ebenen (Bund, Land, 
Kommune ) +  der Eigentümer, die von der Gesamtmaßnahme profitieren 
(Ausgleichsbeträge), notwendig
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4. Kulisse Sanierungsgebiet
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Gebietskulisse 
Sanierungsgebiet
Stand 09/2020

rd. 35,6 ha


